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KAMl\IER DER "\VIRTSCHAFTS'JrREUIIÄNDER 
~IOHI ~IEN VIII, DENNOPI,ATZ 4/1 11 TELEFON 4,. 16 72-0. 

TELEX 112264 TELEGRAMMADRESSE WITREUKA WIEN TELEFAX 4216 72 55 

An das 

Präsidium des Nationalrates 

Parlament Datum: 
1017 Wie n 

IHR ZEICHEN IHRE NACHRICHT VOM UNSER ZEICHEN DATUM 

637/89/Dr.Schn/Si 16.6.1989 

BETRIFFT: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 

Mietrechtsgesetz geändert wird 

Unter Bezugnahme auf die Ubersendungsnote des Bundesministeriums 

für Justiz vom 28.4.1989, GZ 7101/320-1 7/89, gestattet sich 

die Kammer, wunschgemäß 25 Ausfertigungen ihrer Stellungnahme 

zu oa. Betreff, mit der Bitte um Kenntnisnahme zu über-

mitteln. 

Beilagen 

Postsparkassen-Konto 1838.848 

DVR:0459402 

( 

Der 
/ 

Kammerdirektor: 
J I 

L~/ 

Bankkonten: 0049-46000/00 Creditanstalt Bankverein, Wien 
301 93380000 Bank für Wirtschaft und Freie Berufe A~G .. Wien 
238-109066/00 Österr. Länderbank A.G., Wien 
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KA~I~IER DER "'\YlIl.TSCIIAFTS'JI'HEL'H.ANDER 
JOSI ",VlEX '~III, DE!"~OPLATZ 4/1 / / TELEFOX .'fI~ 16 72-0. 

TELEX 112264 TELEGRAMMADRESSE WITREUKA WIEN TELEFAX 42167255 

An das 

Bundesministerium für Justiz 

Museumstraße 7 

1070 Wie n 

, IHR ZEICHEN IHRE NACHRICHT VOM UNSER ZEICHEN DATUM 

i GZ 7101/320-I 7/89 28.4.1989 637/89/Dr.Schn/Si 16.6.1989 

BETRIFFT Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 

Mietrechtsgesetz geändert wird 

Unter Bezugnahme auf die Ubersendungsnote des Bundes­

ministeriums für Justiz vom 28.4.1989, GZ 7101/320-I 7/89, 

gestattet sich die Kammer der Wirtschaftstreuhänder, 

zu dem Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Miet­

rechtsgesetz geändert wird, wie folgt Stellung 

zu nehmen: 

Postsparkassen-Konto 1838.848 

DVR: 0459402 

. / . 

Bankkonten. 0049-46000/00 Creditanstalt Bankverein. Wien 
301 93380000 Bank für Wirtschaft und Freie Berufe A.G . Wien 
238-109066/00 Österr. Länderbank A.G . Wien 

10/SN-213/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)2 von 7

www.parlament.gv.at



- 2 -

zu 1. c) 

Die weitgehende Umkehr der Beweislast im Falle von Umgehungs~ 
Hauptmietverträgen versetzt den Vermieter in eine schwierige 
Beweissituation, da Negativbeweise naturgemäß oft äußerst schwer 
zu erbringen sind. 

zu 5. 

Die Neueinführuntj eines Mieterbeauft.ra<;Jten nach § 6a des Ent­
wurfes ist materiell rechtlich weitgehend entbehrlich. Die 
gemeinschaftliche Wahrnehrnuntj von Miet~rrechten wird derzeit 
ohnehin durch Mieterschutzverbände vorgenommen und ist auch 
derzeit autonom auf Vereinsbasis möglich. In diesen Berei~hen 
liegen Rechtstjrundlagen vor, die erprobt und im administratlven 
Ablauf aus der Praxis vollziehbar sind. Mit der Neuinstallation 
dt?s Mieterbeauft:ra9ten ;:;ind neue, formale Pro-bleme zu erw,:,nten 
(Honorierung, bzw. Aufwandsersatz des Mieterbeauftragten, Form 
der Beschlußfassung der Mieterversammlung, Protokollierungspro­
bleme, Nachweis der Einberufuntj und Information us~.). 

Aber auch in jenen Bereichen, in denen die Mieterbeauftragten 
materielle Eingriffsrechte zllgestanden werden, sind diese nicht 
unbedenklich. Das Einsichtrecht des Mieterbeauftragten in alle 
Mietverträge, auch bei Nichtzustimmen der Mieter, samt allen 
sonstigen Unterlagen, ist problematisch und löst möglicherweise 
unter den Mietern neue Spannungen aus, von der Frage des Daten­
schutzes ganz abtjesehen. 

Das Verlangen des Mieterbeauftragten zur Einholung eines zusätz­
lichen Kostenvoranschlages von einem vom Mieter beauftragten und 
genannten Unternehmen kann insbesondere dann zu unnötigen Ver­
zÖtjerungen in der geplanten Arbeitsdurchftihrung ftihren, wenn 
dieses genannte Unternehmen die Offerterstellung tiber das 
übliche Ausmaß verzögert. Hier wäre zumindest eine Frist zu 
setzen, nach deren Ablauf diese Verpflichtung des Vermieters als 
erloschen gilt. Die Einflußnahme des Mieterbeauftragten auf 
beabsichtigte Erhaltungs- und Verbesserungsarbeiten durch eine 
"gemeinsame Beratung" beschränkt den Vermieter in seiner unter­
nehmerischen Dispositionsfähigkeit, insbesondere auch bei 
steuerlichen Überlegungen. 

Es ist fraglich, ob mit diesem neuen Eingriff in das Eigentums­
recht nicht die Grenze der Sozialpflichtigkeit des Eigentums 
bereits erreicht ist und somit ein Verstoß tjegen das Grundrecht 
auf Eigentum vorliegt. 
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Die Ubertragung von Gewährleistungsansprtichen auf die 
Mehrheit der Hauptmieter läßt offen, wem das eventuell 
positive Ergebnis einer Entgeltsminderung zufließt oder 
wer die Kosten eines eventuell fehlgeschlagenen Prozessual­
verfahrens zu tragen hat. Dartiberhinaus wird nicht ausge­
sprochen, welche Regelung im Falle der Gewährleistung bei 
den Ansprtichen auf Wandlung und Nachtrag des Fehlenden 
Platz zu greifen hat. 

zu 7. 

Der Hinzuftigung des § 15 Abs 4 MRG zur Aufgliederung von 
sogenannten "Pauschalmietzinsen" kann in der vorgelegten 
Form zugestimmt werden. Die vorgesehene Formulierung ist 
zur Anwendung bei Uberprtifung von Mietzinstiberschreitungen 
geeignet, wie auch bei jenen Fällen anwendbar, in denen 
der Betriebskostenanteil bereits zur Gänze den Pauschalmiet­
zins umfaßt oder sogar tiber5chreitet. 

zu 8. 

Kernsttick der Novelle ist dle vorgesehene Neufassung des 
§ 16 Abs .5 MRG. 

Durch verfassungsrechtliche Neuregelung soll nach den Er­
lä.uterungen den Ländern die Möglichkeit geboten werden, bei 
der ZinsgestaJtung auf die jeweiligen regionalen Gegeben­
heiten Bedacht zu nehmen. Dies soll durch zusätzlich 
mögliche Tatbestände fUr angemessene Mieten, wie auch durch 
Zuschlä.ge auf die einzelnen Kategoriesätze möglich sein. 

Grunds~tzlich ist zu bestreiten, daß durch länderweise 
Regelung der Mietzinsbildungsvorschriften dell regionalen 
Marktbeftirdnissen Rechnung getragen werden kann. Die 
regionalen Unterschiede am Wohnungsmarkt innerhalb der 
einzelnen Länder sind mindestens so groß, wie die Unter­
schiede in der Mietsituation der Länder zueinander. Eine 
Regionalisierung wird zu neuerlichen "Ungerechtigkeiten" 
in der Mietzinsbildung ftihren, insbesondere dort, wo bei 
Landesgrenzen in gleicher Wohnqualität unterschiedliche 
Mietzinshöhen verlangt werden dtirfen. 

Unterschiedliche länderweise Regelungen lassen Probleme in 
der Rechtssprechung beftirchten, wie diese auch bereits vor 
dem 1.1.68 mit regional unterschiedlichen Mietzinshöhen 
festzustellen waren. Die wirtschaftlich norwendige 
Anpassullg der Kategoriemietzinse auf jenes Maß, welches zur 
Erhaltung des Hauses erforderlich ist, wäre Aufgabe des 
Bundesgesetzgebers. Es liegt die Vermutung nahe, daß diese 
wirtschaftspolitische Entsch"-'idung, die aufgrund der bundes­
weit verh~Jtnl5m~ßig gleichm~ßigen Instandhaltungskosten 
von Altmlethäusern ohne weiteres bundesweit geregelt werden 
könnte, als polltisch "heißes Eisen" auf die Länder abge­
sc1·J·.::,})en werden soll. Wieweit in den Ländern Bereitsch .. 'tft 
zur offnung der Kategorietatbestände besteht, bleibt abzu­
w,'t 1 tr:"l! . 
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In Wahrheit wird mit der vorliegenden Regelung nicht eine 
Regionalisierung, viel eher eine weitere länderweise Ver­
politisierung des Grundbedürfnisses Wohnen erreicht. 

zu 11. 

Die bisher tatsächlich sachlich nicht gerechtfertigte 
Differenzierung zwischen Eigentumswohnungen und Eigentums/ 
Geschäftslokalen bei Begründung eines Mietvertrages auf 
bestimmte Dauer wird begrüßenswerter Weise mit der vorge­
schlagenen Neuregelung beseitigt. 

zu 15. 

Die Neufassung der Abs~tze 3 und 4 des § 34 sieht vor ge­
richtlicher Räumung einer Wohnung die Verpflichtung des 
Exekutionsgerichtes vor, bei der Meldebehörde anzufragen, 
welche Personen im Melderegister Unterkunft genommen haben. 
Diese Pelsonen - allsgenommen der Hauptmieter und seine 
Familienangehörlgen - sind sodann vom Vorliegen des Exeku­
tionstite] s Z.ll vel'st.'indigen. 

Bei Zuerkennung der Absicht, auch auf diese Weise "Schein­
untermieter", die in Wahrheit Hauptmi~ter sind, zu 
schützen, ist doch zu befürchten, daß die ohnehin enorm 
Jang e dallernden Räumungsverfahren wegen Nlchtbezahlung des 
Mietzinses bei mangelnder Einbringlichkeit infolge der 
bereits derzeIt gegebenen Verzögerungsmöglichkeiten (Aus­
set.zung wege'n Uberprüfung der Miethöht') bereits jetzt dazu 
allgetan, Fehlbeträge beim Vermieter zu erzeugen, die über 
dies keine mietenrechtliche Deckung in der Hauptmietzins-
reserVf_' finc]ell. 

Eine weitere verzbgerung des Räumungsverfahrens dlll'cb die 
neue Gesetzesbestimmung wird diese Tendenz nocb verstärken 
und darUberhlnaus dazu führeI), daß vor Räumung mit der An­
meldung eines Bekannten als Untermieter oder dergleichen, 
indirekt ein neuerlicher Räumungsaufschub erreicht wird, 
ohne daß dem Vermieter in irgend einer Weise ein Äquivalent 
für derartige Mietzinsausfälle geboten wird. 

Mit der vorgesehenen Neuregelung wird das verfassungsmäßige 
Prinzip der Gewaltentrennung (zwischen Gericht und Ver-
wal tU~l:~) cl,'" facto durchbrochen. In der Praxis karlli eine 
sogenannte vorl~ufig~ Vollstreckung tatsächlich nur eine 
elld<jl,] t i9E' seJ,)). 

'. 
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zu 18. 

Die klare Regelung der aktiven Berechtigung zur Rück­
forderung nicht verbrauchter Erhaltungs- und Verbesserungs­
beiträge in der Neufassung des § 45 Abs. 8 MRG ist zu be­
grüßen. 

zu 19. 

Die Anpassung von Geschäftsräummieten an die Kategorie "A" 
im Falle des Todes eines Hauptmieters ist als Schritt in 
die richtige Richtung zu bezeichnen. Klarzustellen wäre, ob 
diese Regelung in jedem Falle bei Tod des Hauptmieters ein­
tritt oder lHU fi;r den Fall der llniversalsukzessiol1, wobei 
es im Falle des Legats bei der bisherigen Regelung zu 
b J e i b E' n h ,=i. t t e. Ei Tl e V '0' r s t ä n d i g Cl 11 g S P f 1 ich t des Erb e n (i m 
Fa]]e des Abs 3), bzw. des Hauptmieters oder Verpächters 
(im Falle des Abs 4) wäre g~gentiber dem Vermieter einzu­
ftih:ren. 

Neben tl,.:.y In den Erl,~illtpl'1Jngen bf?absichtigten Anpassung an 
pr a. k t .i. S C 1"1::: Be d i..i r f Tl i s ;:;!:" be.i c~ er An we lJ c) U n 9 cl e :3 M j. e t r e c h t s -­
gesetzes ist jedoch die zentrale Frage einer mietrecht-
J. ich ':'!, 1'; cu n"ge J l; n'~ ,:11.a c 11 Cl f:!' nun 9 Wt' i t er e l' Ma.r ktmechan ismen 
nicht g,.:.:öst. 

E::, i:::-:t w,:d,"l' ein Tatly:ostand geschaffen worden, der Initia­
tiven des Vermieters zur Erhaltung und insbesondere Ver­
besserung des Hauses fördert, noch sind marktkonforme 
Regelungen gelungen, die Anreiz zur Schaffung und Ver­
mietung von neu zu errichtendem oder leerstehendem Wohn­
raum motivieren. Die in den niedrigeren Wohnungskategorien 
vollkommen unzureichenden Erhaltungs- und Verbesserungs­
bei tr,=tge wurden beibehal ten. In Hä usern der Kategor ie "c" 
und "D" wird es weiterhin nicht möglich sein, auf längere 
Sicht ohne ein Erhöhungsverfahren nach § 18 ff MRG aus­
zukommen, da die Kategoriesätze bei Neuvermietungen und 
insbesondere die Höhe des Erhaltungsbeitrages weder eine 
geordnete Instandhaltung geschweige denn eine Verbesserung 
ermöglichen. 
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Die Kammer bittet höflich um Kenntnisnahme und gestattet 

sich mitzuteilen, daß wunschgemäß 25 Ausfertigungen 

dieser Stellungnahme unter einem dem Präsidium des 

Nationalrates zugeleitet wurden. 

Der Präsident: Der Kammerdirektor: 
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